
 Spesenreglement  20. August 2009 
  für CCW Teams 
  an SCA Meisterschaften  
 
 
Nenngeld 
Für sämtliche von SWISSCURLING ASSOCIATON (SCA) ausgeschriebene Meisterschaften 
übernimmt der Curling Club Wetzikon (CCW) die Kosten für das Nenngeld sofern unter dem 
Clubnamen CC Wetzikon gestartet wird. 
 
Bedingung: Mindestens 2 Teammitglieder müssen Aktivmitglied des CC Wetzikon sein 
(Aktivmitglied, Gastmitglied, Probemitglieder). 
 
 
Spesen 
Die Ansätze gelten für sämtliche von der SCA ausgeschriebenen Meisterschaften im 
Leistungs- und Breitensport. CCW-Teams die sich an diesen Meisterschaften beteiligen 
haben Anrecht auf Spesen-Entschädigungen. Spesenberechtigt sind nur CCW-
Aktivmitglieder eines Teams (siehe oben) und maximal 4 Personen pro Team. Die Tarife 
sind wie folgt geregelt: 
 

• 1-tägige Turniere keine Spesenentschädigung 
• 2-tägige Turniere max. CHF 300.- pro Team (CHF 75.- pro Person) 
• 3-tägige Turniere max. CHF 600.- pro Team (CHF 150.- pro Person) 

 
Für die Teilnahme an Schweizer Meisterschafts-Finalrunden sowie SWISSCURLING 
LEAGUE A (SCL A) Runden der Damen und Herren gelten folgende erhöhten Ansätze: 

• 1-tägige Turniere keine Spesenentschädigung 
• 2-tägige Turniere max. CHF 400.- pro Team (CHF 100.- pro Person) 
• 3-tägige Turniere max. CHF 800.- pro Team (CHF 200.- pro Person) 
• SM-Finalrunde SCL A Gemäss spezieller Vereinbarung CCW-Vorstand 

 
Besondere Regelungen 
Keine Spesen werden ausbezahlt wenn die Meisterschaften in folgenden Curlinghallen 
respektive Eisbahnen stattfinden: 
Aarau, Baden-Baregg, Dolder-Zürich, Dübendorf, Glarus, Küsnacht ZH, Urdorf, Uzwil,  
St. Gallen, Schaffhausen, Wallisellen, Weinfelden, Wetzikon, Zug. 
 
Für CC Wetzikon Teams der SWISSCURLING LEAGUE Frauen und Männer können mit 
einem Antrag an den CCW-Vorstand und im Sinne einer Förderung besondere Regelungen 
getroffen werden. Diese Regelungen werden jährlich neu beurteilt. 
 
Die Nenngeld- und Spesenabrechnungen sind pro Team bis spätestens 30 Tage nach dem 
Anlass zur Kontrolle in den Spiko-Briefkasten einzureichen. Anschliessend werden diese 
vom CCW Kassier ausbezahlt. 
 
für den CCW-Vorstand 

 
Peter Rüegger 
 
Dieses Reglement wurde vom CCW-Vorstand im September 2009 genehmigt und gilt bis auf Widerruf. 


